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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Frühjahrssession 2023 startete der Ständerat in die Debatte zur Volksinitiative
der Jungfreisinnigen «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge», der
sogenannten «Renteninitiative». Gleich zuvor hatte sich die kleine Kammer erstmals
mit der anderen im Parlament hängigen Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente befasst
und diese der Stimmbürgerschaft und den Ständen zur Ablehnung empfohlen.
Denselben Antrag stellte die SGK-SR mit 7 zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen auch im
Hinblick auf die Renteninitiative, wie Kommissionssprecher Bischof (mitte, SO)
erläuterte. In Anbetracht des knappen Ausgangs der AHV21-Abstimmung und der
anstehenden Abstimmung zum BVG21-Projekt sei der Zeitpunkt für eine weitere
Rentenaltererhöhung «nicht gegeben», begründete Bischof den Entscheid der
Mehrheit. Zudem arbeite der Bundersat bereits an einer neuen Reform zur
Finanzierung der AHV, die man abwarten wolle. Des Weiteren lehnte die
Kommissionsmehrheit aber auch einen fixen Automatismus ab. Eine Minderheit Dittli
(fdp, UR) beantragte hingegen, Stimmbevölkerung und Kantonen einen Antrag auf
Annahme der Initiative vorzulegen. Die AHV besitze ein Finanzierungsproblem, da man
heute für eine durchschnittlich 23 Jahre dauernde Rente gleich lang spare wie früher
für eine Rente von 13 Jahren. Mit der Initiative könne man nun dafür sorgen, dass die
Menschen in der Schweiz «nicht nur länger leben, sondern dies auch mit anständigen
und nachhaltig gesicherten Renten tun können». In der nachfolgenden Debatte kamen
Dittli zahlreiche Sprechende der FDP-Fraktion zu Hilfe und wiesen etwa darauf hin,
dass man mit dieser Lösung das Problem bekämpfen könne, dass Politikerinnen und
Politiker das unpopuläre Thema des Rentenalters gerne aufschieben würden (Andrea
Caroni: fdp, SR). Mit der Initiative könne man die Rentenalterfrage hingegen
«objektivieren» (Philippe Bauer: fdp, NE), also zukünftig ohne emotionale Diskussionen
lösen. Die Gegnerinnen und Gegner aus dem bürgerlichen Lager verwiesen wie der
Kommissionssprecher und Innenminister Berset auf die anstehenden
Revisionsprojekte, die man abwarten solle, während die Sprechenden der SP vor allem
Argumente gegen eine Rentenaltererhöhung insgesamt anführten. So sei etwa die
Konzentration auf die durchschnittliche Lebenserwartung unfair, variiere diese doch
zwischen verschiedenen Gruppen deutlich (Hans Stöckli: sp, BE). Am poetischsten
wehrte sich wohl Charles Juillard (mitte, JU) gegen einen Automatismus: Die Frage des
Rentenalters sei sehr emotional und widerspiegle das Bild der Bevölkerung von der
Gesellschaft und vom Alter. Entsprechend sei es gesund, dass Parlament und
Stimmbevölkerung regelmässig darüber diskutierten. Die vorgeschlagene Regel
erachtete er hingegen als «trop rigide, trop technocratique et trop froide ou aveugle –
sans coeur» – also als zu starr, zu technokratisch, zu kalt oder blind – ohne Herz. Mit 30
zu 11 Stimmen sprach sich der Ständerat gegen den Willen der Mitglieder der FDP-
Fraktion für eine Empfehlung auf Ablehnung der Initiative aus. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.03.2023
ANJA HEIDELBERGER

Ergänzungsleistungen (EL)

In der Sommersession 2017 behandelte der Ständerat als Erstrat die Reform der
Ergänzungsleistungen. Gemäss Konrad Graber (cvp, LU) waren die Hauptziele der
Reform die Optimierung des Systems, die Verwendung von Eigenmitteln für die
Altersvorsorge sowie die Reduktion der Schwelleneffekte. Dies alles solle so umgesetzt
werden, dass das Niveau der Ergänzungsleistungen grundsätzlich erhalten bleibe. Da
jedoch die EL-Ausgaben sowie der Anteil des Bundes gegenüber demjenigen der
Kantone stark angestiegen seien, müsse hier Gegensteuer gegeben werden. Weil die
Ergänzungsleistungen die Schnittstelle zwischen AHV und Sozialhilfe darstellen,
müssten aber die Auswirkungen von allfälligen Änderungen gut durchdacht werden,
damit zum Schluss nicht die Sozialhilfe für die Einsparungen aufkommen müsse. Auf
Wunsch von Josef Dittli (fdp, UR) wurde seine thematisch mit der Reform verbundene
Motion zur Stärkung der Ergänzungsleistungen durch klare Zuordnung der Kompetenzen
losgelöst von dieser Reform behandelt. 

Der Entwurf des Bundesrates würde bei Bund und Kantonen zu Einsparungen von
ungefähr CHF 367 Mio. führen, was jedoch einigen Ständerätinnen und Ständeräten zu
wenig weit ging. Josef Dittli zum Beispiel erklärte, dass die Vorlage ein erster

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Optimierungsschritt sei, danach aber noch eine weitere Reform der
Ergänzungsleistungen folgen müsse. Paul Rechsteiner (sp, SG) betonte, dass
insbesondere die IV-Rentnerinnen und -Rentner betroffen seien, bei denen mit 45
Prozent fast die Hälfte auf Ergänzungsleistungen angewiesen sei, während dieser Anteil
bei den Altersrenten nur etwa 12 Prozent betrage. Dies sei unter anderem auf den
Leistungsabbau bei der IV zurückzuführen. 
In der Detailberatung waren vor allem die Erhöhung der Höchstbeiträge für
anrechenbare Mietzinsen sowie die Möglichkeiten des Kapitalbezugs des
Altersguthabens umstritten. Das Thema der Mietzinsmaxima war im Nationalrat bereits
mit dem Geschäft 14.098 diskutiert und an die SGK-NR zur Detailberatung
zurückgewiesen worden. Diese hatte sich einverstanden erklärt, dass der Ständerat
diese Frage im Rahmen der EL-Reform behandle. Inhaltlich entschied sich der
Ständerat diesbezüglich gegen je einen unter und über dem Vorschlag der SGK-SR
liegenden Minderheitenantrag und erhöhte die Beträge für die Mietzinse gegenüber
dem geltenden Recht je nach Wohnregion, die ebenfalls neu geschaffen wurden, um bis
zu 300 Franken. Auch die Zusatzbeträge für rollstuhlgängige Wohnungen wurden
deutlich erhöht. Eine Systemänderung bezüglich der Festlegung des Betrags für
persönliche Ausgaben wünschte sich eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG), welche
diese Kompetenz dem Bund übertragen und so die grossen kantonalen Unterschiede
beseitigen wollte. Dieser Vorschlag scheiterte jedoch am Mehrheitsantrag der SGK-SR,
welche diese Kompetenz bei den Kantonen belassen wollte. Bezüglich der Anrechnung
von Erwerbseinkommen des Ehegatten folgte der Ständerat der SGK-SR, die im
Gegensatz zum Bundesrat nur 80 Prozent des Erwerbseinkommens anrechnen wollte,
um so einen Erwerbsanreiz zu schaffen. Insgesamt wollten aber sowohl der Bundesrat
als auch die SGK-SR die Vermögen stärker berücksichtigen und senkten daher den
Freibetrag für Alleinstehende auf CHF 30'000 und für Verheiratete auf CHF 50'000.
Beibehalten wurde die Regelung, wonach bei Personen, die selbst oder deren
Ehepartner in einer Eigentumswohnung respektive einem Eigenheim wohnen, nur der
CHF 112'500 übersteigende Wert einer Liegenschaft beim Vermögen zu berücksichtigen
sei. Solange eine betroffene Person oder ihr Partner also eine Liegenschaft noch
bewohnen kann, soll diese nicht verkauft werden müssen. Zudem befürwortete die
Mehrheit des Ständerats eine von der SGK-SR vorgeschlagene Verschärfung des
bundesrätlichen Vorschlages bezüglich der übernommenen Krankenkassenprämien: Der
Bundesrat hatte vorgeschlagen, dass die EL in Zukunft die tatsächliche
Krankenkassenprämie vergüten solle, wenn diese tiefer zu liegen komme als die
durchschnittliche Prämie. Der Ständerat beschränkte die Vergütung der Prämien
jedoch auf die Höhe der Prämie des drittgünstigsten Krankenversicherers im Kanton
beziehungsweise in der Region. Im Anschluss an die Beratung dieses Geschäfts
überwies der Ständerat jedoch ein Postulat, das den Bundesrat beauftragte, die Folgen
eines vollständigen Einbezuges der Krankenkassenprämien in die Berechnung der EL zu
prüfen. 
Besonders umstritten war die Frage, ob ein vollständiger oder teilweiser Kapitalbezug
des Altersguthabens für den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge im
Vorsorgefall möglich sein soll oder nicht. Diesbezüglich war man sich im bürgerlichen
Lager nicht einig. Die Mehrheit der SGK-SR wollte die Wahlmöglichkeit zwischen
Kapitalbezug, Rente und Mischform streichen und für den obligatorischen Teil nur noch
eine Rente ermöglichen. Dies darum, weil es heute möglich sei und auch vorkomme,
dass Personen ihre Vorsorgegelder nach dem Kapitalbezug zum Beispiel verspielten
oder durch Betrügereien verlören und in der Folge auf Ergänzungsleistungen
angewiesen seien. Möglich solle daher lediglich ein Kapitalbezug für den Erwerb von
Wohneigentum sein. Mehrere Ständeräte von FDP, CVP, BDP und SVP widersprachen
dieser Ansicht und setzten sich für Wahlfreiheit und Selbstverantwortung der Bürger
ein. Wegen einiger schwarzer Schafe sollten nicht alle Rentnerinnen und Rentner
bestraft werden – so ihr Votum. Hannes Germann (svp, SH) kritisierte dabei die
Mehrheit der bürgerlichen Ständeräte, die sonst für Eigenverantwortung plädierten,
hier aber von diesem Grundsatz nichts wissen wollten. Thomas Hefti (fdp, GL) reichte
einen Antrag ein, wonach zumindest die Hälfte des Altersguthabens bezogen werden
können solle, zog diesen aber wegen eines Formulierungsfehlers zugunsten des Antrags
Luginbühl (bdp, BE), der sich für eine Beibehaltung des geltenden Rechts und somit der
Wahlmöglichkeit einsetzte, zurück. Kommissionssprecher Graber rechnete daraufhin
vor, dass bereits die Erhöhung der Mietzinsmaxima die geplanten Einsparungen um CHF
200 Mio. reduziert hatte und dass mit einer Annahme des Antrags Luginbühl gegenüber
dem aktuellen Recht kaum noch Einsparungen gemacht würden. In der Folge lehnte der
Ständerat den Antrag Luginbühl deutlich ab. Schliesslich stellte sich die Frage, ob der
vorzeitige Kapitalbezug zur Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit möglich sein
solle. Hier einigte man sich auf einen Kompromissvorschlag: Das bis zum 50. Altersjahr
erwirtschaftete Kapital soll bezogen werden können, da dies etwa der Hälfte des
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insgesamt gesparten Alterskapitals entspricht. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat die Vorlage einstimmig mit 31 Stimmen bei 12 Enthaltungen an. 2

Berufliche Vorsorge

Da die SGK-NR der parlamentarischen Initiative Kuprecht zur Stärkung der Autonomie
der kantonalen und regionalen Stiftungsaufsichten über das BVG keine Zustimmung
gegeben hatte, hörte sich die SGK-SR im September 2017 die OAK-BV und die
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht an. Anschliessend entschied sie, die
parlamentarische Initiative zu sistieren und im Rahmen der bundesrätlichen Botschaft
zur Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und zur Optimierung in der 2. Säule zu
behandeln. Da sich aber bald abzeichnete, dass die Ausarbeitung dieser Botschaft mehr
Zeit in Anspruch nehmen würde als geplant, bestätigte die SGK-SR in ihrer Sitzung von
Ende April 2018 kurz vor Ablauf der Behandlungsfrist des Vorstosses ihren früheren
Beschluss und gab der Initiative mit 6 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen erneut Folge.
Damit gelangte das Anliegen von Kuprecht in der Sommersession 2018 in den Ständerat.
Dort fasste Josef Dittli (fdp, UR) die Position der Kommission noch einmal zusammen:
Da die OAK BV in den letzten Jahren durch Weisungen, Gleichschaltungsabsichten und
Anträge auf Verordnungsänderungen immer mehr Einfluss genommen habe, müsse den
regionalen und kantonalen Aufsichtsbehörden die Berechtigung gegeben werden,
selber über die Zusammensetzung ihrer Organe zu bestimmen. Dem stimmte die kleine
Kammer zu und nahm die Initiative stillschweigend an. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2019 übergaben die Sozialpartner dem Bundesrat schliesslich ihren Vorschlag
zur Reform der beruflichen Vorsorge. Diesen unterstützten der Arbeitgeberverband,
Travail.Suisse und der Gewerkschaftsbund, nicht aber der Gewerbeverband, der
gleichentags einen eigenen Vorschlag präsentierte. Die Sozialpartner sahen vor, den
Umwandlungssatz von 6.8 auf 6 Prozent zu senken und dadurch den umverteilten
Betrag um die Hälfte zu reduzieren. Damit es nicht zu Renteneinbussen kommt, was das
Risiko einer Ablehnung durch das Volk an der Urne stark vergrössern würde, sollen
Altersgutschriften im Umlageverfahren entsprechend der AHV geschaffen werden, die
über Beiträge von 0.5 Prozent des Jahreseinkommens finanziert werden. Für die
kommenden Generationen soll dann der Bundesrat festlegen können, ob diese
ebenfalls von einem Rentenzuschlag profitieren können sollen oder nicht. Die
Anhebung der Altersgutschriften soll in zwei Schritten auf 9 Prozent und 14 Prozent
erfolgen. Zudem sollte der Koordinationsabzug halbiert werden, wovon vor allem
Teilzeitangestellte und damit überdurchschnittlich häufig Frauen profitieren würden.
Diese Massnahmen würden Mehrkosten von CHF 2.7 Mrd. pro Jahr mit sich bringen. 
Der Gewerbeverband kritisierte insbesondere die Finanzierung des Rentenzuschlags
durch Altersgutschriften, da es damit wie bei der AHV zu einer Umverteilung innerhalb
der beruflichen Vorsorge komme. Bisher hätten die Versicherten in den Pensionskassen
jeweils ihre eigenen Renten finanziert, eine solche Regelung wäre folglich systemwidrig,
erklärte zum Beispiel Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbands. Dies sei «ein
erster Schritt in Richtung Einheitskasse oder Volksrente», betonte er. Stattdessen
sollen die Altersgutschriften entsprechend dem Vorschlag der Asip schneller und
stärker angehoben werden. Insgesamt würde dieser Vorschlag CHF 1.5 Mrd. kosten. 

Während die meisten Parteien den Vorschlag des Arbeitgeberverbandes und der
Gewerkschaften unterstützten – die FDP kritisierte zwar die Umverteilung ebenfalls,
Josef Dittli (fdp, UR) erklärte jedoch, dass seine Partei die Vorlage deshalb kaum
ablehnen würde –, sprach sich die SVP für den Vorschlag des Gewerbeverbands aus.
Einig waren sich die Parteien darin, dass die Reformbemühungen diesmal nicht
scheitern dürften. Nur wenige Tage später war jedoch auch letztere Einigkeit
verschwunden: Immer häufiger meldeten sich Stimmen, die erklärten, dass ein
Nichtstun womöglich besser sei als die von den Sozialpartnern vorgeschlagene Reform.
So liege der Umwandlungssatz auch nach der Reform noch deutlich zu hoch –
angemessen seien heute etwa 5 Prozent. Da die Pensionskassen mit
überobligatorischen Leistungen ihren Umwandlungssatz bereits gesenkt hätten, würde
eine Reduktion des Mindestumwandlungssatzes die bestehende Umverteilung nicht
mehr stark reduzieren. Stattdessen schaffe die Reform aber eine neue Umverteilung,
indem die Jungen durch ihre Altersgutschriften die Rentenzuschläge der
Übergangsgeneration finanzierten, selbst aber nicht mit einem garantierten
Rentenzuschlag rechnen könnten, da dieser zu einem späteren Zeitpunkt durch den
Bundesrat festgelegt werden würde. Somit würde sich gemäss einigen Beobachtern die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.07.2019
ANJA HEIDELBERGER
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kurzfristige Umverteilung von Jung zu Alt durch die Reform sogar noch verstärken. Trotz
dieser Kritik gab Gesundheitsminister Berset bekannt, dass er den Vorschlag der
Sozialpartner möglichst unverändert in die Vernehmlassung schicken werde. 4

Im Dezember 2019 schickte der Bundesrat Änderungen an verschiedenen
Verordnungen (FZV, BVV2, BVV3) zur beruflichen Vorsorge in die Vernehmlassung, die
bis März 2020 dauern wird. Mit den Änderungen sollen Bestimmungen zur beruflichen
Vorsorge an die aktuelle Entwicklung des technischen Zinssatzes, an die Mortalitätsrate
und an die Invaliditätsquote angepasst werden. Zudem sollen die Forderungen
verschiedener Vorstösse erfüllt werden: eine längere Übertragungsdauer der Säule 3a-
Gelder (Postulat Weibel: glp, ZH; Po. 13.3813), eine Kürzung oder Verweigerung von
Kapitalleistungen, wenn der oder die Begünstigte den Tod der versicherten Person
vorsätzlich herbeigeführt hat (Interpellation Dittli: fdp, UR; Ip. 18.3405) oder die
Schaffung von Möglichkeiten für die Pensionskassen, in ökologisch nachhaltige Projekte
im In- und Ausland zu investieren (Motion Weibel: Mo. 15.3905). 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 06.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Damian Müller (fdp, LU) reichte eine Motion ein, mit der er dem Sicherheitsfonds BVG
für die Dauer der Übergangsmassnahmen zur BVG-Revision jährlich CHF 500 Mio. aus
der Gewinnausschüttung der SNB zukommen lassen wollte. Sein Anliegen ergänzte eine
Reihe ähnlich lautender Vorstösse (Mo. 18.4327; Pa.Iv. 18.465; Pa.Iv. 19.481; Pa.Iv.
20.432). Damit solle das Rentenniveau der Übergangsgeneration gesichert werden – ein
Aspekt, der im Rahmen der Revision noch diskutiert werden müsse, aber für den Erfolg
der Vorlage vor dem Volk zwingend sei, wie der Motionär betonte. Die CHF 500 Mio.
seien auf die Negativzinsen, welche die zweite Säule jährlich mit ungefähr demselben
Betrag belasteten, zurückzuführen. 
Der Bundesrat lehnte den Vorschlag in seiner Stellungnahme ab: Der Bundeshaushalt
werde durch die Corona-Pandemie stark belastet und der Bund benötige folglich die
Gewinnbeteiligung der SNB. Zudem seien die Sozialpartner für die Finanzierung der
beruflichen Vorsorge zuständig und schliesslich hänge die Höhe der Ausschüttungen
insbesondere auch von der Entwicklung der Währungsreserven ab, nicht nur von den
Negativzinsen. 
In der Herbstsession 2020 nahm der Ständerat stillschweigend einen Ordnungsantrag
Dittli (fdp, UR) auf Zuweisung der Motion an die SGK-SR an. 6

MOTION
DATUM: 21.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2021 forderte Josef Dittli (fdp, UR), dass Altersguthaben bei einem
Austritt aus einem 1e-Plan geschützt werden. Wechselt eine Person von einem
Arbeitgebenden mit 1e-Vorsorgeplan, bei dem die überobligatorisch Versicherten mehr
Möglichkeiten zur Wahl der Anlagestrategie haben, aber auch die daraus entstehenden
Risiken selbst tragen, zu einem Arbeitgebenden ohne solchen, muss das
Vorsorgeguthaben bisher sofort in die neue Pensionskasse übertragen werden. Bei
einem Börsentief zum Wechselzeitpunkt kann dies zu beträchtlichen Verlusten führen.
Zukünftig sollen die entsprechenden Gelder deshalb zwei Jahre lang auf einem
Freizügigkeitskonto belassen werden können, damit die Arbeitnehmenden den
Verkaufszeitpunkt ihrer Anlagen selbst festlegen können. 
Wie bereits bei einer gleichlautenden und unbehandelt abgeschriebenen Motion
Weibel (glp, ZH; Mo. 19.3769) empfahl der Bundesrat die Motion zur Ablehnung. Er
erachtete die Möglichkeit eines Stellenverlusts als eines der Risiken, welche Versicherte
eines 1e-Plans im Gegenzug für höhere Renditen tragen müssten. Zudem würden die
Betroffenen bei einer solchen Regelung bevorzugt, insbesondere wenn sich die neue
Vorsorgeeinrichtung in Unterdeckung befindet: Sie könnten ihre Gelder auf dem
Freizügigkeitskonto belassen und müssten sich nicht an der Sanierung beteiligen.
Folglich wären auch die Sanierungskosten für alle anderen Versicherten höher. 
In der Herbstsession 2021 überwies der Ständerat die Motion auf Ordnungsantrag von
Damian Müller (fdp, LU) der zuständigen Kommission zur Vorprüfung. 7

MOTION
DATUM: 06.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Im Mai 2022 präsentierte die SGK-SR ihre Anträge zur BVG 21-Reform. Sie weiche
damit «deutlich» von den Vorschlägen der Sozialpartner und des Bundesrates sowie
des Nationalrates ab, betonte sie. Demnach sollen Versicherte einer
Übergangsgeneration von 20 Jahrgängen einen Rentenzuschlag erhalten, wenn sie ihre
Altersleistungen zu mindestens 75 Prozent als Rente beziehen. Bei einem
Jahreseinkommen bis zur 3.5-fachen maximalen AHV-Altersrente (etwa CHF 100'000)
erhalten sie den vollen Zuschlag, der CHF 2'400 jährlich für die ersten fünf Jahrgänge
und CHF 1'800, CHF 1'200 und CHF 600 jeweils für fünf weitere Jahrgänge beträgt.
Versicherte mit Jahreslohn zwischen der 3.5- und 5-fachen Maximalrente erhalten
einen degressiv abgestuften Zuschlag, Versicherte mit mehr als einer 5-fachen
Maximalrente erhalten keinen Zuschlag. Dadurch würden 70 Prozent der
Arbeitnehmenden in Genuss des vollen und 12 Prozent in den Genuss des reduzierten
Zuschlags kommen. Finanziert werden soll der Zuschlag über den Sicherheitsfonds, der
den Vorsorgeeinrichtungen die Kosten des Zuschlags vergütet, gleichzeitig von ihnen
aber auch Beiträge erhebt.
Doch nicht nur bei den umstrittenen Rentenzuschlägen für die Übergangsgeneration
sah die Kommissionsmehrheit Differenzen zu Bundesrat und Nationalrat vor, sondern
auch bei den dauerhaften Regelungen. Bei der Eintrittsschwelle schlug sie mit 60
Prozent einen Kompromiss zwischen Bundesrat (75%) und Nationalrat (44%) vor,
während sie beim Koordinationsabzug auf einen bereits mehrfach vorgeschlagenen
Systemwechsel setzte: Statt diesen wie bisher (CHF 25'095) oder von Bundesrat und
Nationalrat vorgeschlagen (CHF 12'548) auf einen fixen Wert festzulegen, sollte er
zukünftig bei 15 Prozent des AHV-Lohnes liegen. Im Gegenzug wollte die
Kommissionsmehrheit den minimalen koordinierten Jahreslohn bei CHF 3'585 belassen
– Bundesrat und Nationalrat hatten diesen aufheben wollen. Die Altersgutschriften
sollten wie beim Bundesratsmodell erst ab 25 Jahren beginnen – der Nationalrat wollte
deren Beginn auf 20 Jahre senken –, waren ansonsten aber mit den von Bundesrat und
Nationalrat vorgeschlagenen Modellen identisch. Insgesamt würden somit gleich hohe
Altersgutschriften ohne Zinsen anfallen wie beim Bundesratsmodell (460%), aber
deutlich weniger als beim Nationalratsmodell (505%). 

Noch bevor dieser Vorschlag in der Sommersession 2022 im Ständeratsplenum
behandelt werden konnte, berichteten die Medien, dass er stark «absturzgefährdet»
sei (Aargauer Zeitung) und von SVP, Mitte und Teilen der FDP.Liberalen nicht unterstützt
werde, da sie die Rentenzuschläge als zu grosszügig erachteten. Selbst Josef Dittli (fdp,
UR), der den Vorschlag grosszügigerer Zuschläge in den Kommissionsberatungen
eingebracht hatte, nannte diese nach Bekanntwerden ihrer Kosten – CHF 25.2 Mrd.
verglichen mit CHF 9.1 Mrd. bei der nationalrätlichen Version – «vermutlich» zu
grosszügig. Der Blick berichtete denn auch, dass verschiedene Gegnerinnen und Gegner
des Entwurfs der SGK-SR, etwa der Pensionskassenverband Asip oder Vertretende der
Hochlohnbranche, stark gegen diesen Vorschlag und für denjenigen des Nationalrats
lobbyierten. Insgesamt sprach man dem Kommissionsvorschlag für die in der
Sommersession 2022 anstehende Beratung somit kaum Erfolgschancen zu und
rechnete damit, dass sich mangels Alternativen wohl bereits der nationalrätliche
Vorschlag durchsetzen würde. 

Bis zum Beginn der ständerätlichen Beratung hatte sich die Ausgangslage jedoch
bereits wieder geändert. Am Vortag der Behandlung hatte Josef Dittli in einem
Einzelantrag ein neues Konzept für die Ausgleichsmassnahmen eingereicht, das
grösstenteils auf dem nationalrätlichen Vorschlag beruhte – also beispielsweise
ebenfalls 15 Übergangsjahrgänge vorsah. Abweichend davon sollten jedoch alle
Personen einen Zuschlag erhalten, deren Vorsorgevermögen unter dem
zweieinhalbfachen Grenzbetrag (also unter CHF 215'100) liegt. Damit könnten im
Gegensatz zum Nationalrat auch Versicherte mit tiefen Renten einen Zuschlag erhalten,
«die einen gewichtigen Anteil ihres Sparkapitals im Überobligatorium angesammelt
haben», was gemäss Dittli insbesondere Frauen betreffe. Dennoch vergrössere man
damit den Beziehendenkreis aber weniger stark als beim Vorschlag der SGK-SR.
Personen mit Vorsorgevermögen über dieser Schwelle erhielten entsprechend der
Regelung des Nationalrats dann einen Zuschlag, «wenn der daraus entstehende Betrag
die reglementarische Altersrente übersteigt». Damit entstünden Kosten von CHF 11.9
Mrd., profitieren würden 37 bis 47 Prozent der Arbeitnehmenden, beim Vorschlag der
SGK-SR wären es 88 Prozent und bei demjenigen des Nationalrats 35 bis 40 Prozent.
Finanziert werden soll dieser Zuschlag durch Beiträge, welche der Sicherheitsfonds bei
den Vorsorgeeinrichtungen entsprechend ihrer versicherten Löhne – nicht der
Austrittsleistungen wie beim Vorschlag des Nationalrats – erhebt. 
Er habe diesen Antrag eingereicht, weil er in verschiedenen Gesprächen realisiert habe,
dass weder das Bundesratsmodell noch der Vorschlag der Kommissionsmehrheit
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mehrheitsfähig seien, erläuterte Dittli. Die Version des Nationalrats, welche folglich
mangels Alternativen wohl gesiegt hätte, sei aber «vor dem Volk absturzgefährdet».
Isabelle Chassot (mitte, FR) erachtete den Antrag Dittlis als «base de discussion
intéressante», weshalb sie die Rückweisung des Geschäfts an die Kommission und die
Beratung der Auswirkungen des Antrags Dittli im Verhältnis zu den bisherigen Modellen
verlangte. Nach einer sehr ausführlichen Eintretensdebatte, bei der alle Sprechenden
die Wichtigkeit der Revision betonten, sprach sich der Ständerat mit 28 zu 15 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) für Rückweisung an die Kommission aus. Abgelehnt wurde dieser
Antrag insbesondere von Mitgliedern der SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion – unter
anderem auch von Josef Dittli, der die von der Verwaltung kurzfristig erarbeiteten
Berechnungen zu seinem Vorschlag als für eine Debatte im Plenum ausreichend
erachtete. 8

Nach der Rückweisung an die Kommission war die Reform «BVG 21» des
Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in
der Wintersession 2022 erneut für den Ständerat traktandiert. In drei Sitzungen habe
sich die SGK-SR entsprechend dem Rückweisungsantrag nochmals über die
verschiedenen Kompensationsmodelle für die Übergangsgeneration – gemäss
zahlreichen Sprechenden das «Herzstück der Vorlage» – gebeugt. Allgemein geht es
beim Zuschlag darum, dass die Reduktion der Neurenten um 12 Prozent, die durch die
Senkung des Umwandlungssatzes entsteht, für die ersten Jahrgänge, die das
Rentenalter erreichen, abgefedert werden. Dazu, wie diese Personen unterstützt
werden sollen, lagen nun drei verschiedene Konzepte (und vier spezifische Vorschläge)
vor, deren Unterschied gemäss Kommissionssprecher Erich Ettlin (mitte, OW) vor allem
in der Finanzierung – über Lohnprozente oder über Beiträge der versicherten Personen
– und in der Frage bestand, ob die Rentenbeziehenden einen monatlichen Zuschuss zu
ihrer Rente oder eine einmalige Einlage in ihr Vorsorgekapitel erhalten. Die
Kommissionsmehrheit entschied sich für eine leicht angepasste Version des
ehemaligen Einzelantrags Dittli (fdp, UR), die im Vergleich zur Version der
Kommissionsmehrheit vor der Sommersession deutlich weniger Begünstigte und
deutlich tiefere Kosten aufwies. Gleichzeitig lagen drei Minderheitsanträge vor. 

Der Entwurf des Bundesrates, der auf dem Kompromiss der Sozialpartner beruhte,
wurde im Ständerat von einer Minderheit III Rechsteiner (sp, SG) vertreten. Demnach
sollen alle Versicherten der Übergangsgeneration (15 Jahrgänge) anfänglich einen
Rentenzuschlag zwischen CHF 100 und CHF 200 monatlich erhalten, wobei dieser
Zuschlag von ihrem Alter – nicht aber von ihrem Einkommen – abhängt. Allenfalls soll
der Zuschlag auch für weitere Generationen weitergeführt werden können. Finanziert
werden soll er durch einen neuen Abzug vom AHV-pflichtigen Lohn in der Höhe von 0.5
Prozent. Kritisiert wurde das Modell vor allem dafür, dass Beiträge im Umlageverfahren
systemfremd seien, dass es zu teuer sei und dass auch Personen mit einem hohen
Vorsorgekapital einen Zuschlag erhielten. Minderheitensprecher Rechsteiner bewarb
das Modell unter anderem damit, dass AHV und Pensionskassen bereits heute ihr in der
Bundesverfassung festgehaltenes Ziel, «die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung
in angemessener Weise» zu ermöglichen, nicht mehr erfüllen könnten und darum eine
Kompensation für alle Versicherten der Übergangsgeneration nötig sei. Zudem stellte
Rechsteiner einen Eventualantrag: Bei einem Entscheid für ein anderes Modell sollte
der Ständerat auf die Senkung des Umwandlungssatzes verzichten.

Das Modell des Nationalrats beruhte auf der Idee, dass eigentlich nur die obligatorisch
Versicherten (ungefähr 14 Prozent aller Versicherten) von einer Senkung des
Umwandlungssatzes betroffen seien – bei den überobligatorisch Versicherten gebe es
ja bereits jetzt eine Mischrechnung zwischen obligatorischem und überobligatorischem
Vorsorgevermögen, wie Alex Kuprecht (svp, SZ), dessen Minderheit die nationalrätliche
Version mehrheitlich aufnahm, argumentierte. Demnach sollen diejenigen Personen,
deren zukünftige Rente tiefer liegt als gemäss aktuellem Gesetz, diese Differenz in Form
einer einmaligen Kapitaleinlage beim Erreichen des Rentenalters erhalten. Konkret
erhielten dadurch 35 bis 40 Prozent der Versicherten eine Ausgleichszahlung.
Finanziert werden sollte diese über die Vorsorgeeinrichtungen durch Verlustreserven
und durch zusätzliche Beiträge der BVG-Versicherten sowie ihrer Arbeitgebenden.
Minderheitensprecher Damian Müller (fdp, LU) widersprach der Darstellung Kuprechts,
wonach nur rein obligatorisch versicherte Personen von der Änderung des
Umwandlungssatzes betroffen wären: Bei denjenigen, die über eine überobligatorische
Versicherung verfügen, werde zukünftig ein immer grösserer Teil des Überobligatoriums
zur Deckung der Kosten des Obligatoriums eingesetzt, bis der Umwandlungssatz auf
Ersterem bei 0 Prozent liege. Verschiedene Sprechende kritisierten das Modell
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ebenfalls dafür, dass es zu geringe Kompensationen an zu wenige Personen beinhalte.

Ein neues Modell, beruhend auf dem ehemaligen Minderheitsantrag Dittli, verfolgten
die Kommissionsmehrheit sowie die Minderheit II Müller Damian. Beide wollten den
Kreis der Personen, die von einem Zuschlag profitieren, gegenüber dem
nationalrätlichen Vorschlag vergrössern und gegenüber demjenigen des Bundesrates
verkleinern. Die beiden Vorschläge setzten dazu auf das Vorsorgekapital der
Versicherten bei Renteneintritt: Solange dieses unter einem Schwellenwert liegt
(Kommissionsmehrheit: zweieinhalbfacher Grenzbetrag = CHF 215'000; Minderheit
Müller: vierfacher Grenzbetrag = CHF 344'160), erhält die Person den vollen, nach dem
Alter abgestuften Zuschlag, bis zu einem zweiten Schwellenwert (Kommissionsmehrheit:
fünffacher Grenzbetrag = CHF 430'000; Minderheit Müller: sechsfacher
Grenzbetrag=CHF 516'000) einen degressiv abnehmenden Zuschlag. Damit sollten
Schwelleneffekte vermieden werden. Dadurch erhielten 25 Prozent (Bundesrat)
respektive 40 Prozent (Minderheit II) der Versicherten einen vollen und 25 Prozent
(Bundesrat) respektive 20 Prozent (Minderheit II) der Versicherten einen abgestuften
Zuschlag. Die Minderheit II verlangte überdies einen Zuschlag für 20 Jahrgänge
(Bundesrat: 15 Jahrgänge) sowie einen Mindestbezugsanteil für die Rente von 75
Prozent, während die übrigen Modelle einen Rentenbezug von mindestens 50 Prozent
verlangten. Finanziert werden sollten die Zuschläge durch einen Abzug auf dem
erweitert koordinierten Lohn von anfänglich 0.24 Prozent (Bundesrat) respektive 0.3
Prozent (Minderheit II). Minderheitssprecher Rechsteiner kritisierte insbesondere den
Mehrheitsvorschlag dafür, dass dadurch noch immer zu wenige Versicherte von einem
Zuschlag profitieren könnten und erachtete stattdessen den Minderheitsantrag II als
«am wenigsten schlecht». 

Zusammenfassend unterschieden sich die vier Modelle insbesondere im Anteil der
betroffenen Versicherten sowie in den Kosten: Beim Bundesratsmodell und der
Minderheit III Rechsteiner sollten 100 Prozent der Versicherten eine Kompensation bei
Kosten von insgesamt CHF 29.7 Mrd. erhalten (kumuliert bis ins Jahr 2045), bei der
Minderheit II Müller 60 Prozent der Versicherten für CHF 16.8 bis 17.1 Mrd., bei der
Kommissionsmehrheit 50 Prozent der Versicherten für CHF 11.7 Mrd. und bei der
Minderheit I Kuprecht 35 bis 40 Prozent der Versicherten für CHF 9.7 Mrd. Die Version,
welche die Mehrheit der SGK-SR noch vor der Sommersession 2022 empfohlen hatte,
wäre 88 Prozent der Versicherten (70% voller Zuschlag, 18% reduzierter Zuschlag)
zugutegekommen und hätte CHF 25.2 Mrd. gekostet. In der Folge setzte sich der
Mehrheitsantrag gegen alle drei Minderheiten durch (Minderheit I: 34 zu 9 Stimmen;
Minderheit II: 24 zu 19 Stimmen; Minderheit III: 28 zu 15 Stimmen). Mit 30 zu 12 Stimmen
lehnte der Ständerat gleich darauf auch den Eventualantrag der Minderheit Rechsteiner
auf einen Verzicht auf die Senkung des Umwandlungssatzes ab. Bereits in allen vier
Vorschlägen enthalten war ein vom Bundesrat geschaffener, aber vom Nationalrat
abgelehnter Anspruch auf einen Rentenzuschlag für Personen, welche eine
Invalidenrente einer Vorsorgeeinrichtung beziehen. 

Obwohl das Modell der Kurzfristkompensation im Ständerat sehr umstritten war und
gemäss den Parlamentarierinnen und Parlamentariern bei einem möglichen Urnengang
stark über Annahme oder Ablehnung der Vorlage mitentscheiden könnte, waren gerade
auch die Bestimmungen zur Langfristkompensation, mit denen die Senkung des
Umwandlungssatzes für diejenigen Personen abgemildert werden soll, die noch länger
zu arbeiten haben, sehr zentral. Auch hier nahm der Ständerat zahlreiche Änderungen
am nationalrätlichen Entwurf vor. 
So schlug die Kommission zum Beispiel bei der Eintrittsschwelle einen Zwischenweg
zwischen den Versionen des Bundesrates (CHF 21'510, wie bisher) und des Nationalrates
(CHF 12'548) vor, wie es Kommissionssprecher Ettlin (mitte, OW) formulierte. Die
Eintrittsschwelle sollte demnach bei CHF 17'208 zu liegen kommen, zumal Personen mit
sehr kleinen Einkommen nicht immer froh seien, wenn sie darauf noch BVG-Beiträge
zahlen müssten. Stillschweigend folgte der Ständerat hier seiner Kommission und
entschied in der Folge auch, dass junge Leute erst ab 25 Jahren – und nicht wie vom
Nationalrat vorgeschlagen bereits ab 20 Jahren – Beiträge für die berufliche Vorsorge
bezahlen müssen. Umstrittener waren hingegen die Änderungen beim
Koordinationsabzug. Hier schlug die Kommissionsmehrheit einen Systemwechsel von
einem fixen zu einem prozentualen Wert vor: Statt wie bisher CHF 25'095 oder wie vom
Nationalrat vorgeschlagen CHF 12'443 sollte der Koordinationsabzug neu 15 Prozent
eines Jahreslohns bis CHF 85'320 betragen. Dadurch könne man die Problematik lösen,
dass Versicherte mit mehreren Stellen den Koordinationsabzug mehrmals bezahlen
müssten und gleichzeitig die Geringverdienenden besserstellen, warb
Kommissionssprecher Ettlin für diesen Vorschlag. Eine Minderheit Müller wollte
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hingegen dem Nationalrat folgen und den heutigen Abzug halbieren. Dies sei
administrativ einfacher und günstiger, während Geringverdienende trotzdem
gegenüber heute bessergestellt würden. Zudem bleibe die Rente bei einem Einkommen
unter jährlich CHF 50'000 auch mit dem Vorschlag der Mehrheit unter der EL-Grenze,
während die Versicherten und ihre Arbeitgebenden gleichzeitig deutlich höhere
Lohnabzüge für die BVG-Beiträge bezahlen müssten. In der Folge lieferten sich Ruedi
Noser (fdp, ZH) und Maya Graf (gp, BL) ein Streitgespräch zur Frage, ob es beim
Mehrheitsantrag ein Problem sei, dass der AHV-Lohn der Mitarbeitenden erst im
Februar oder März des nächsten Jahres feststeht und somit während des Jahres unklar
ist, ob eine Person tatsächlich entsprechende Beiträge leisten muss und wie hoch diese
ausfallen werden. Gesundheitsminister Berset verwies auf die stärkere Betroffenheit
der Frauen, bei denen ein Drittel der Arbeitnehmenden Netto-Jahreslöhne unter CHF
36'000 aufwiesen – bei den Männern seien es 10 Prozent. Wie der
Minderheitensprecher kritisierte auch er, dass der Vorschlag der Kommissionsmehrheit
den koordinierten Lohn und somit die BVG-Beiträge gerade bei Personen mit solch
tiefen Einkommen gegenüber heute auf das Sechsfache erhöhen würde. Es sei zwar
wichtig, den Koordinationsabzug zu senken, «mais [...] il doit être supportable pour les
personnes directement concernées». Mit 34 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der
Ständerat seiner Kommissionsmehrheit. 

Darüber hinaus nahm der Ständerat zahlreiche weitere, unbestrittene Änderungen vor.
Unter anderem pflichtete er dem Bundesrat sowie dem Nationalrat bei und schuf
anstelle der bisherigen vier Stufen der Altersgutschriften neu zwei Stufen in der Höhe
von 9 und 14 Prozent. Die einzige Differenz zum Nationalrat blieb hier in der Frage,
wann junge Erwachsene mit dem Alterssparen beginnen müssen. In der
Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den BVG-21-Entwurf mit 25 zu 10 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) an. Die ablehnenden Stimmen und Enthaltungen stammten
grösstenteils von Mitgliedern der SP und der Grünen.

Die Medien konzentrierten sich drei Monate nach der Annahme der AHV21 an der Urne
vor allem auf die Folgen der Revision für die Frauen. Hier waren sie sich jedoch nicht
einig, ob die Frauen als häufiger Teilzeiterwerbstätige gegenüber heute genügend
bessergestellt oder gar benachteiligt würden. Ganz allgemein zeigten sich die Medien
unsicher, ob die Vorlage in dieser Form an der Urne durchzubringen wäre. 9

Im Januar 2023 gab die SGK-SR bekannt, mit 6 zu 4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) die
Annahme der Motion Dittli (fdp, UR) zu empfehlen, die ihr von der kleinen Kammer zur
Vorberatung zugewiesen wurde. Sie teile die Einschätzung des Motionärs, dass ein
Verlust der Freizügigkeitsleistung beim Austritt aus einem 1e-Vorsorgeplan durch eine
zweijährige Lagerung in einer Freizügigkeitseinrichtung zu beheben sei – auch wenn
diese Verbesserung nur Personen mit hohen Einkommen zugutekomme. Ansonsten
würden diese bei einem Stellenverlust oder -wechsel während eines Börsentiefs
doppelt bestraft. 
Der Ständerat folgte diesem Antrag in der Frühjahrssession 2023 mit 17 zu 16 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen). 10
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